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Text

IM NAMEN DER REPUBLIK

Das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich erkennt durch Mag. Binder als Einzelrichterin über die Beschwerde

des B, vertreten durch A, Rechtsanwalt in ***, ***, gegen die Spruchpunkte II. bis IV. des Bescheides der

Landeshauptfrau von Niederösterreich vom 03. März 2020, Zl. ***, betre=end Feststellung und Behandlungsauftrag

nach dem Abfallwirtschaftsgesetz 2002 (AWG 2002), nach Durchführung einer ö=entlichen mündlichen Verhandlung zu

Recht:

1.   Der Beschwerde wird insofern stattgegeben, als der Bescheid in seinem Spruchpunkt II. (Feststellung), 1. Absatz,

wie folgt abgeändert wird:

„Es wird auf Grund des Antrages des NÖ Umweltanwaltes vom 

25. November 2019 festgestellt, dass es sich bei den gegenständlichen, auf TeilEächen der Grundstücke Nr. ***, ***,

*** und ***, KG ***, in den Jahren 2017 bis 2019 vorgenommenen und mittlerweile abgeschlossenen

Anschüttungen/Ablagerungen von diversem Bodenaushubmaterial von mindestens drei Herkunftsbereichen um keine

genehmigungspflichtige Abfallbehandlungsanlage (Deponie) handelt.“

2.   Weiters wird der Beschwerde insofern stattgegeben, als der Bescheid in seinem Spruchpunkt III.

(Behandlungsauftrag) ersatzlos behoben wird.

3.   Darüber hinausgehend wird der Beschwerde keine Folge gegeben und der Spruchpunkt IV. (Kosten) bestätigt.

4.   Gegen dieses Erkenntnis ist eine ordentliche Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) nicht

zulässig.
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Rechtsgrundlagen:

§§ 6 Abs. 6 Z 1, 73 Abfallwirtschaftsgesetz 2002 (AWG 2002)

§ 28 Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz (VwGVG)

§ 25a Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 (VwGG)

§ 76 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG)

Entscheidungsgründe:

1.   Zum verwaltungsbehördlichen Verfahren:

Auf Antrag des B vom 25. Februar 2020, sowie der NÖ Umweltanwaltschaft vom 25. November 2019 erließ die

Landeshauptfrau von Niederösterreich mit Bescheid vom 03. März 2020, Zl. ***, folgende Erledigung:

I.   „Abweisung Anträge

Die Anträge des Herrn B in der Eingabe vom 25. Februar 2020

?    auf Beischa=ung der Projektunterlagen betre=end den Grundsatzbescheid vom 12.01.2017 zur Genehmigung der

Bodenverbesserung von der Bezirkshauptmannschaft Krems an der Donau, um anhand dieser Projektunterlagen zum

Ergebnis zu gelangen, dass keine Zuständigkeit nach dem Abfallwirtschafts-gesetz gegeben ist, sowie

?    die Landeshauptfrau als Abfallrechtsbehörde wolle ihre Unzuständigkeit mangels Vorliegens einer Deponie

aussprechen; in eventu die Landeshauptfrau als Abfallbehörde wolle die Sache an die Bezirkshauptmannschaft zur

weiteren Behandlung zurückverweisen, zumal eine im Rechtsbestand befindliche Bewilligung vom 12.01.2017 vorliegt,

werden abgewiesen.

II. Feststellung

Es wird auf Grund des Antrages des NÖ Umweltanwaltes vom 25. November 2019 festgestellt, dass es sich bei den

gegenständlichen, auf TeilEächen der Grundstücke Nr. ***, ***, *** und ***, KG ***, in den Jahren 2017 bis 2019 vor-

genommenen und mittlerweile abgeschlossenen Anschüttungen/Ablagerungen von diversem Bodenaushubmaterial

von mindestens drei Herkunftsbereichen um eine genehmigungspflichtige Abfallbehandlungsanlage (Deponie) handelt.

Die ungefähre Lage des Anschüttungsbereiches (=Deponie) ist aus der dem Bescheid angeschlossenen

Orthofotodarstellung, welche aus dem bisherigen Aktenverlauf (Fotos von Herrn C, Planunterlagen D GmbH und E)

sowie aus öffentlich zugänglichen Flugfotoaufnahmen (NÖ Atlas und Google-maps) rekonstruiert wurde, ersichtlich.

III. Behandlungsauftrag

Herrn B, wh. in ***, ***, wird als verantwortlichem Auftraggeber bzw. nunmehrigem Grundeigentümer der

betroffenen Grundstücke die Durchführung folgender Maßnahmen aufgetragen:

1.   Die auf TeilEächen der Grundstücke Nr. ***, ***, *** und ***, KG ***, in Form einer konsenslosen Deponie in den

Jahren 2017 – 2019 durchgeführten Ablagerungen von Bodenaushub auf einer gemäß der beiliegenden

Orthofotodarstellung rekonstruierten Fläche von ca. 10.000 m² mit einer unbekannten Kubatur sind nach vorheriger

Entfernung der nach den konsenslosen Schüttungen aufgebrachten Humusschichte bis zum gewachsenen Boden

gänzlich zu entfernen und ist das konsenslos aufgebrachte Bodenaushubmaterial ordnungsgemäß zu entsorgen.

2.   Nach Entfernung des abgelagerten Bodenaushubmaterials ist die natürliche Tiefenlinie bestmöglich

wiederherzustellen, die im Zuge der Anschüttungen hergestellte Drainage und der aufgesetzte Einlaufschacht sind zu

entfernen, um eine freie Vorflut zu ermöglichen. Zuletzt ist das zwischengelagerte Humusmaterial wieder aufzubringen

und sind die Flächen umgehend zu begrünen.

3.   Für die Überwachung der Rückbauarbeiten gemäß Punkt 1 ist der Behörde spätestens 2 Wochen vor Baubeginn

eine Bauaufsicht (Zivilingenieur aus dem Fachgebiet Bauwesen bzw. einschlägig gewerberechtlich Befugter) namhaft

zu machen.

4.   Die Rückbauarbeiten sind bis spätestens 31. Oktober 2020 abzuschließen.

5.   Nach Fertigstellung der Rückbau- bzw. Entfernungsarbeiten ist von der Bauaufsicht umgehend ein Bericht unter

Anschluss sämtlicher Entsorgungsnachweise und einer ausführlichen Fotodokumentation der Behörde vorzulegen.



IV. Kosten:

Herr B wird verpEichtet, die nachstehenden Verfahrenskosten binnen 4 Wochen ab Zustellung des Bescheides

einzuzahlen:

Position

€

Kommissionsgebühren für die Verhandlung am 10.02.2020 für 5 Amtsorgane, insgesamt 45 halbe Stunden á € 13,80

621,00

Gesamtbetrag

621,00“

In ihrer Begründung verwies die belangte Behörde auf den naturschutzrechtlichen Bescheid der

Bezirkshauptmannschaft Krems an der Donau vom 12. Jänner 2017, Zl. ***, auf die Ergebnisse der

Überprüfungsverhandlung der Bezirkshauptmannschaft Krems an der Donau vom 06. Mai 2019, auf die Probeschürfe

des von Herrn B beigezogenen Projektanten F, welche in Anwesenheit eines Vertreters der NÖ Umweltanwaltschaft am

05. Juni 2019 durchgeführt wurden, auf die Niederschrift der Bezirkshaupt-mannschaft Krems an der Donau vom

14. Oktober 2019, auf den Antrag der NÖ Umweltanwaltschaft vom 25. November 2019 betre=end die Anregung zur

Einleitung eines Feststellungsverfahrens gemäß § 6 Abs. 1 AWG 2002 zur Frage, ob es sich bei den abgelagerten

Materialen um Abfälle handelt, und den Feststellungsantrag, ob „eine Deponie im Sinne des AWG und der DVO

vorliegt“, auf die Ergebnisse der Ortsaugenscheinverhandlung der Abfallrechtsbehörde vom 10. Februar 2020,

insbesondere das Gutachten der Amtssachverständigen für Deponietechnik und Gewässerschutz zur Frage, ob es sich

bei den gegenständlichen Materialablagerungen um eine Deponie im Sinne des AWG 2002 handelt, weiters auf das

Gutachten des Amtssachverständigen für Wasserbautechnik zur Frage, welche Maßnahme nach § 73 Abs. 4 iVm § 1

Abs. 3 AWG 2002 aufgrund des Vorliegens einer faktisch stillgelegten konsenslosen Deponie aus fachlicher Sicht

aufzutragen sind, auf die Stellungnahme des Amtssachverständigen für Naturschutz zum Beweisthema, ob durch die

gegenständlich faktisch stillgelegte konsenslose Deponie das Orts- und Landschaftsbild erheblich beeinträchtigt

werden könne, sowie auf die Stellungnahme der NÖ Umweltanwaltschaft und ging nach Wiedergabe des ergänzenden

Vorbringens des B von folgender Beweiswürdigung aus:

„Der Vollständigkeit halber wird festgehalten, dass dieser Eingabe eine Beilage mit der Bezeichnung „Lieferschein“

angeschlossen war und aus diesen beiden Lieferscheinlisten nach Rücksprache mit Herrn G (Fa. D) die von der D

GesmbH als Sub-Unternehmer im Rahmen eines Streckengeschäftes für 2 Unternehmen und konkret von 2 Baustellen

übernommenen und im gegenständlichen Bereich abgelagerten Mengen an Bodenaushub der Klasse A1 und der

Abfallschlüsselnummer 31411 Sp. 30 hervorgeht. In Summe wird für den Ablagerungszeitraum 19.12.2017 bis

23.3.2018 eine Menge von 1.213 m³ (entspricht ca. 2.183 Tonnen) angegeben.

Da diese Mengenangaben jedoch mit den aus der eBilanzen-Auswertung der Jahre 2017 und 2018 für den Verbleib-Ort

„Acker B AT *** gemeldeten Mengen nicht korrelieren, waren diese Lieferscheinlisten für das gegenständliche

Maßnahmenverfahren nicht weiter heranzuziehen.“

In rechtlicher Hinsicht würdigte die belangte Behörde den Antrag vom 25. Februar 2020 als Begehren einer

Entscheidung, wonach die Landeshauptfrau von Niederösterreich als Abfallrechtsbehörde ihre Unzuständigkeit

feststellen möge.

Hierzu verwies die Abfallrechtsbehörde auf ihre Entscheidung zu Spruchpunkt II., wonach die Abfallrechtsbehörde auf

der Grundlage des Antrages des Umweltanwaltes inhaltlich das Vorliegen einer genehmigungspEichtigen

Abfallbehandlungsanlage bejaht hat und somit eine konträre Entscheidung – als mit Angabe vom 25. Februar 2020

beantragt – getroffen habe. Aus diesem Grund wäre der Antrag des B abzuweisen.

Zu Spruchpunkt II. führte die Abfallrechtsbehörde nach Darstellung der relevanten Bestimmungen des Abfallrechts,

insbesondere § 2 Abs. 1 Abfallwirtschaftsgesetz 2002 (AWG 2002), § 2 Abs. 7 Z 4 AWG 2002 sowie § 6 Abs. 6 AWG 2002

aus, dass auf Grund der im Rahmen der Rekonstruierung erhobenen Materialmengen, der Angaben während der

Überprüfungsverhandlung vom 10. Februar 2020 und der mehrfachen fotograWsch dokumentierten Anlieferungs- und

https://www.jusline.at/gesetz/awg/paragraf/6
https://www.jusline.at/gesetz/awg/paragraf/1
https://www.jusline.at/gesetz/awg/paragraf/2
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Einbauarbeiten während des Schüttbetriebes in den Jahren 2017 bis 2019 im Einklang mit den Ausführungen der

Amtssachverständigen für Deponietechnik und Gewässerschutz davon auszugehen sei, dass eine Deponie vorliege.

Angemerkt wurde, dass über die Anregung nach § 6 Abs. 1 AWG 2002 in einem eigenen Verfahren entschieden werde.

Zu Spruchpunkt III. verwies die belangte Behörde auf § 73 Abs. 4 AWG 2002 und ging davon aus, dass aufgrund des

durchgeführten Ermittlungsverfahrens für die Abfallrechtsbehörde außer Zweifel stehe, dass die gegenständlichen

Ablagerungen von Bodenaushubmaterial über mehrere Jahre durchgeführt wurden und die Vorgaben des Kapitels 7.8

des Bundes-Abfallwirtschaftsplanes 2017 nicht eingehalten worden wären, sodass von keiner Verwertungsmaßnahme,

sondern einer dauerhaften Entledigung des Bodenaushubmaterials im Rahmen des Betriebes einer Deponie

auszugehen sei. Im Rahmen des Ermittlungsverfahrens wäre auch erhoben worden, dass in der Tiefenlinie des

Urgeländes in der Österreichischen Gewässerkarte ein ständig wasserführendes Gerinne mit der Gewässer-ID ***

ausgewiesen sei, sodass auch eine nachträgliche abfallrechtliche Genehmigung als Deponie aus fachlichen Gründen

wegen Widerspruchs zu den Vorgaben der Deponieverordnung 2008 nicht möglich sei.

Die im Spruchpunkt II. 1 bis 5 [gemeint wohl Spruchpunkt III. 1 bis 5] aufgetragenen Maßnahmen wären inhaltlich

aufgrund der schlüssigen Ausführungen der Amtssachverständigen für Deponietechnik und Gewässerschutz sowie des

Amtssachverständigen für Wasserbautechnik auszuformulieren und in einer der Vollstreckung zugänglichen Form

vorzuschreiben. Der Vollständigkeit halber wurde angemerkt, dass zwar mit Bescheid der Bezirkshauptmannschaft

Krems an der Donau vom 12. Jänner 2017 eine naturschutzbehördliche Bewilligung für Abgrabungen und

Anschüttungen erteilt worden wäre, jedoch das Vorhaben weder Eächenmäßig noch ablaufmäßig konsensgemäß

begonnen bzw. ausgeführt worden wäre und überdies auch nachweislich die AuEagen 4. bis 6. des Bescheides nicht

eingehalten worden seien. Somit wären aus dem genannten naturschutzrechtlichen Bewilligungsbescheid keine

Rechte abzuleiten, welche im gegenständlichen abfallrechtlichen Verfahren zugunsten des nunmehrigen VerpEichteten

zu berücksichtigen gewesen wären.

Aus Sicht der Abfallrechtsbehörde ändere auch das umfangreiche – nachträgliche – Vorbringen in der Eingabe vom 25.

Februar 2020 betre=end die behauptete Zuständigkeit der Bezirkshauptmannschaft Krems an der Donau und die aus

dem Bescheid vom 12. Jänner 2017 erwachsenen „Rechte“ nichts an der gegenständlichen Entscheidung, zumal selbst

der Antragsteller eingeräumt habe, dass „die Anschüttungen nicht dem Bescheid vom 12.1.2017 entsprechend

vorgenommen wurden“. Der Bescheid vom 12. Jänner 2017 wäre in dieser Eingabe mehrfach als

„Grundsatzgenehmigung“ bezeichnet worden, eine solche sei jedoch nach dem NÖ Naturschutzgesetz 2000 nicht

vorgesehen.

Abschließend verwies die belangte Behörde darauf, dass die Voraussetzungen gemäß § 73 Abs. 4 AWG 2002 vorliegen

würden, der Verursacher bzw. Betreiber der konsenslosen Deponie feststehe und überdies aus derzeitiger Sicht eine

nachträgliche Deponiegenehmigung nicht möglich erscheine, weshalb spruchgemäß zu entscheiden wäre.

2.   Zum Beschwerdevorbringen:

B erhob gegen die Spruchpunkte II. bis IV. dieser behördlichen Erledigung fristgerecht Beschwerde und beantragte, das

Landesverwaltungsgericht Niederösterreich möge eine mündliche Verhandlung durchführen, den angefochtenen

Bescheid vom 03. März 2020 hinsichtlich Spruchpunkt II. abändern und feststellen, dass keine genehmigungspEichtige

Abfallbehandlungsanlage (Deponie) vorliege, den Bescheid hinsichtlich der Spruchpunkte III. bis IV. ersatzlos aufheben

bzw. in eventu den angefochtenen Bescheid aufheben und die Angelegenheit zur Erlassung eines neuen Bescheides an

die belangte Behörde zurückverweisen.

Begründet wurden diese Anträge wie folgt:

1)   Der Bescheid der belangten Behörde vom 03.03.2020. GZ ***, ist mehrfach grob rechtswidrig und berührt den

Beschwerdeführer in seinen subjektiven Rechten. Wie bereits dargestellt, stellte die belangte Behörde fest, dass eine

genehmigungspEichtige Abfallbehandlungsanlage (Deponie) vorliege. Die belangte Behörde legt aber nicht dar,

aufgrund welcher Beweisergebnisse und welcher Kriterien sie davon ausgeht, dass eine derartige Deponie vorliegen

würde. Die Behörde führt auf Seite 20 des Bescheides wie folgt. aus:

?    „Aufgrund der im Rahmen der Rekonstruierung erhobenen Materialmengen, der Angaben während der

Überprüfungsverhandlung am 10. Februar 2020 und der mehrfachen fotograWsch dokumentieren Anlieferungs- und

Einbauarbeiten während des Schüttbetriebes in den Jahren 2017 bis 2019 ist im Einklang mit den Ausführungen der

https://www.jusline.at/gesetz/awg/paragraf/6
https://www.jusline.at/gesetz/awg/paragraf/73
https://www.jusline.at/gesetz/awg/paragraf/73


Amtssachverständigen der Deponietechnik und Gewässerschutz davon auszugehen, dass eine Deponie vorliegt; und

war daher dies von Amts wegen bescheidmäßig festzustellen.

Die Behörde legte nicht dar, aufgrund welcher konkreter Umstände sie davon ausgeht, es würde eine Deponie

vorliegen. Tatsächlich dürfte sich die Behörde auf die Ausführungen der Amtssachverständigen für Deponietechnik

berufen, die angebliche „Vorgaben des Bundesministeriums zur Abgrenzung von Deponien zur einer

Verwertungsmaßnahme “ zu Protokoll gab (siehe Seite 8 des Bescheides). Um welche konkreten Vorgaben es sich bei

der den von der Amtssachverständigen für Deponietechnik verwendeten Abgrenzungsmerkmalen handelt, führt weder

die Amtssachverständige bei ihren Ausführungen in der mündlichen Verhandlung vom 10.02.2020 noch die belangte

Behörde im bekämpften Bescheid aus. Tatsächlich gibt es derartige Vorgaben des Bundesministeriums zur

Abgrenzung von Deponien und Verwertungsmaßnahmen nicht bzw. sind diese im Bundesministerium nicht bekannt.

Die belangte Behörde führt zum Spruchteil Punkt III., Seite 20, Absatz 2 des Bescheides; aus, es stehe für die

Abfallbehörde außer Zweifel, dass die gegenständlichen Ablagerungen von Bodenaushubmaterial über mehrere Jahre

durchgeführt wurden und die Vorgaben des Kapitels 7.8 des Bundesabfallwirtschaftsplanes 2017 nicht eingehalten

worden seien, sodass von keiner Verwertungsmaßnahme sondern einer dauerhaften Entledigung des

Bodenaushubmaterials im Rahmen des Betriebes einer Deponie auszugehen sei. Bezeichnenderweise legt die belangte

Behörde auch nicht dar, welchen konkreten Anforderungen des Bundesabfallwirtschaftsplanes, die im Kapitel 7.8

angeführt sind, der Beschwerdeführer nicht eingehalten hätte. Bei näherer Prüfung verwundert das nicht, zumal der

Beschwerdeführer den Vorgaben des Bundesabfallwirtschaftsplanes nicht zuwiderhandelte.

ln Punkt 7.8 des Bundesabfallwirtschaftsplanes, Seite 264, heißt es, wie folgt:

?    „Das Bodenaushubmaterial kann von einem oder mehreren Standorten stammen, wenn das Vermischungsverbot

gem. AWG 2002 eingehalten wird.“

Betreffend die Verwertungswege für Aushubmaterial (Seite 265 Bundesabfallwirtschaftsplan) ist Folgendes ausgeführt:

?    „Aushubmaterial darf - bei Einhaltung der jeweiligen Qualitätskriterien und bei entsprechender technischer Eignung

- insbesondere als

?    Untergrundverfüllung oder Bodenrekultivierung

gem. den Vorgaben dieses Kapitels verwendet werden. Bei jeder Verwertung müssen Abfälle in umweltgerechter

Weise in einem sinnvollen Zweck zugeführt, in dem sie andere Materialen ersetzen, die ansonsten zur Erfüllung einer

bestimmten Funktion verwendet worden waren.“

Unter 7.8.1 sind die Maßnahmen der Untergrundverfüllung und die Bodenrekultivierung geregelt.

Jedenfalls sind dem Bundesabfallwirtschaftsplan die von der Amtssachverständigen für Deponietechnik bezeichneten

(angeblichen) Vorgaben des Bundesministeriums dem Bundesabfallwirtschaftsplan nicht zu entnehmen. Auch die

belangte Behörde legt nicht dar, aus welchen Gründen sie der Ansicht ist, der Beschwerdeführer hätte die Vorgaben

des Bundesabfallwirtschaftsplanes nicht eingehalten. Eine entsprechende Anfrage beim Bundesministerium für

Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie bestätigt diese Einschätzung. Die Anfrage ergab

das Ergebnis, dass die Vorgaben dort nicht bekannt sind; es wurde auf den Bundesabfallwirtschaftsplan, nämlich die

Kapitel 7.8 des ersten Teilbandes und Kapitel 9.1.1 des zweiten Teilbandes zum Bundesabfallwirtschaftsplan 2017

verwiesen wurde. Die konkreten Vorgaben, von denen die Amtssachverständige für Deponietechnik spricht, sind

jedenfalls nicht bekannt. Dem Bundesabfallwirtschaftsplan sind derartige Vorgaben nicht zu entnehmen. In der Anlage

übermittelt der Beschwerdeführer die Auskunft des Bundesministeriums für Klimaschutz, etc. vom 04.05.2020.

Hinzu kommt, dass der Bezirkshauptmannschaft Krems an der Donau zum Zeitpunkt der Erlassung des Bescheides

vom 12.01.2017 bekannt war, welches Projekt durchgeführt wird. Der Bezirkshauptmannschaft Krems an der Donau

war bekannt, dass die Vollendung des Projektes längere Zeit in Anspruch nehmen werde, weshalb die

Bezirkshauptmannschaft Krems an der Donau verfügte, dass die Schüttungen bis 31.12.2019 beendet sein müssen,

was einem Zeitraum von beinahe 3 Jahren entspricht. Es kann der Bezirkshauptmannschaft Krems als

Naturschutzbehörde nicht unterstellt werden, diese hätte einen Naturschutzbescheid erlassen, obwohl tatsächlich

eine Deponie vorgelegen haben würde.

Tatsächlich sind auch die von der Amtssachverständigen für Deponietechnik herangezogenen Kriterien, um die Frage



zu klären, ob eine Deponie vorliegt oder nicht, in keiner Weise nachvollziehbar, sondern als willkürlich anzusehen. Auch

der Bezirkshauptmannschaft Krems war bekannt, dass die Maßnahme über einen längeren Zeitraum benötigt, um

fertiggestellt zu werden. Tatsächlich gewährte die Bezirkshauptmannschaft Krems eine Dauer der Maßnahme von

knapp drei Jahren (!) Der Bezirkshauptmannschaft Krems an der Donau war bekannt, dass zu Beginn der

Schütttätigkeit die Herkunftsorte der eingesetzten Materialen noch nicht bekannt waren, was sich wiederum nahtlos

daran anknüpft, dass eben die Maßnahme für einen längeren Zeitraum geplant war. Dies ändert aber nichts daran,

dass in concreto eine Verwertungs- aber keine Beseitigungsmaßnahme vorliegt. Die Tatsache, dass die Kleinmenge von

2.000 Tonnen relativ geringfügig überschritten wurde, ist nicht als Beleg dafür heranzuziehen, es würde eine Deponie

vorliegen. Aus welchem Grund mehrere Anlieferer ein Indiz dafür sein sollten, dass eine Deponie vorliegt, kann der

Beschwerdeführer nicht nachvollziehen. Noch weniger nachvollziehbar ist, aus welchem Grunde der Umstand, dass bei

der Anlieferung zum Teil Subunternehmer mit dem Transport beauftragt waren, als Beleg dafür heranzuziehen wäre,

es würde eine Deponie vorliegen. Die Materialqualität wurde vom Beschwerdeführer nachgewiesen. Das Material des

Werksto=szentrums *** wurde zwar nur auf Klasse 2-G getestet. Das Material ist somit, was die belangte Behörde

selbst ausführt, prinzipiell zum Einsatz im Grundwasserschwankungsbereich geeignet. Richtig ist, dass die Eignung für

landwirtschaftliche Nachnutzung der Klasse A1 nicht nachgewiesen ist, was aber nur darauf zurückzuführen ist, dass

eine entsprechende Untersuchung nicht stattfand. Wenn schon das Material im Grundwasserschwankungsbereich

eingesetzt werden darf, so gibt es keinen vernünftigen Grund, daran zu zweifeln, dass es auch zur landwirtschaftlichen

Nutzung herangezogen werden darf.

Zusammengefasst ist festzuhalten, dass die Behörde willkürlich davon ausgeht, dass in concreto eine

genehmigungspEichtige Abfallbehandlungsanlage (Deponie) vorliegt, was nicht zulässig ist. Die belangte Behörde

unterlässt es zu begründen, warum ihrer Ansicht nach eine Deponie vorliegen würde. Die belangte Behörde legt nicht

dar, welche konkreten Kriterien ihrer Ansicht nach für das Vorhandensein einer Deponie sprechen und welche nicht.

Tatsächlich liegt aber keine genehmigungspEichtige Deponie vor. Aber auch schon ausgehend von der im

Abfallwirtschaftsgesetz (AWG) enthaltenen LegaldeWnition ist es nicht nachvollziehbar, wie die belangte Behörde zur

Ansicht gelangt, im konkreten Fall würde eine Deponie im Sinne des AWG vorliegen. Noch weniger nachvollziehbar ist,

welche Kriterien die Amtssachverständige für Deponietechnik (s. oben im Punkt Sachverhalt zitiert) für die Beurteilung

dieser Frage heranzieht. § 2 Abs. 7 Z 1 AWG sind Behandlungsanlagen im Wesentlichen ortsfeste oder mobile

Einrichtungen, in denen Abfälle behandelt werden; nach Z 4 leg. cit. sind Deponien im Wesentlichen Anlagen, die zur

langfristigen Ablagerung von Abfällen oberhalb oder unterhalb (dh. unter Tage) der ErdoberEäche errichtet oder

verwendet werden. Im konkreten Fall kann daher weder eine Deponie noch eine Behandlungsanlage vorliegen. Der

Beschwerdeführer errichtete keine Anlage, sodass schon ex definitionem keine Deponie vorliegt. Tatsächlich führte der

Beschwerdeführer lediglich eine Verbesserungsmaßnahme zur besseren landwirtschaftlichen Nutzung durch.

Festzuhalten gilt es darüber hinaus, dass der Beschwerdeführer nichts bezahlt bekam, um das Bodenaushubmaterial

auf seine Grundstücke aufzubringen, welcher Umstand ganz eindeutig dafürspricht, dass eine Verwertungsmaßnahme

vorliegt. Es liegt auch ein sinnvoller Zweck vor, der jedenfalls in der landwirtschaftlichen Bodenrekultivierung sowie der

Verbesserung der Bewirtschaftbarkeit zu sehen ist.

2)   Weiters führt die Behörde aus (Seite 22), im Rahmen des Ermittlungsverfahrens sei erhoben worden, dass in der

Tiefenlinie des Urgeländes in der österreichischen Gewässerkarte ein ständig wasserführendes Gerinne mit der

Gewässer-ID *** (unbenanntes Gerinne ***) ausgewiesen sei, sodass auch eine nachträgliche abfallrechtliche

Genehmigung als Deponie aus fachlichen Gründen wegen Widerspruchs zu den Vorgaben der Deponieverordnung

2008 nicht möglich sei.

Die Behörde legt abermals nicht dar, gegen welche konkreten Vorgaben der Deponieverordnung 2008 hiebei

verstoßen würde. Insbesondere ist zu beachten, dass es richtig ist, dass in der österreichischen Gewässerkarte dieses

Gerinne verzeichnet ist. Tatsächlich liegt aber in der Natur kein ständig wasserführendes Gerinne vor. WasserabEuss

ist nur dann gegeben, wenn Niederschlags- oder Schmelzwasser vorhanden sind. Sonstiger AbEuss ist im

gegenständlichen Bereich jedenfalls nicht gegeben. Der Beschwerdeführer richtete daher an die Gewässeraufsicht des

Bezirkshauptmannschaft Krems das Ersuchen, die Gewässereigenschaft zu überprüfen. Eine vollständige Überprüfung

konnte die örtliche Gewässeraufsicht indes nicht durchführen. Das Gewässeraufsichtsorgan konnte im Zuge eines

Ortsaugenscheines am 27.04.2020 im Bereich der Schüttungen keinen WasserabEuss feststellen. In der Tiefenlinie

westlich der Anschüttungen nach dem Straßendurchlass war eine geringfügige Wasserführung gegeben. Dort beWnden
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sich aber Quellen, was auf den Schüttbereich nicht zutri=t. Ein deutlich ausgeprägter Gewässer-Lebensraum konnte

auch im westlichen Bereich vom Gewässeraufsichtsorgan nicht erkannt werden. Der Beschwerdeführer übermittelt u.

e. die Auskunft der technischen Gewässeraufsicht bei der Bezirkshauptmannschaft Krems an der Donau vom

18.05.2020.

Die belangte Behörde hätte daher als Vorfrage zu prüfen gehabt, ob tatsächlich ein Gewässer vorliegt. welches einer

nachträglichen Bewilligung entgegensteht. Tatsächlich ist das nicht der Fall.

3)   Darüber hinaus wurde der Beschwerdeführer in seinem Recht auf rechtliches Gehör und somit auf ein faires

Verfahren mehrfach verletzt. Einer Entscheidung einer Verwaltungsbehörde dürfen nur solche Tatsachen und

Beweisergebnisse zu Grunde gelegt werden, zu denen die Partei des Verwaltungsverfahrens auch Stellung nehmen

konnte (VwGH 2000/07/0003).

a)   Die belangte Behörde führt im Bescheid Folgendes aus (Seite 22, Absatz 3):

?    „Im Rahmen des Ermittlungsverfahrens wurde auch erhoben, dass in der Tiefenlinie des Urgeländes in der

Österreichischen Gewässerkarte ein ständig wasserführendes Gerinne mit der Gewässer-ID *** (unbenanntes Gerinne

(***)) ausgewiesen ist, sodass auch eine nachträgliche abfallrechtliche Genehmigung als Deponie aus fachlichen

Gründen wegen Widerspruches zu den Vorgaben der Deponieverordnung 2008 nicht möglich ist.

Die belangte Behörde gab dem Beschwerdeführer keine Möglichkeit, zu diesem Beweisergebnis Stellung zu nehmen.

Wäre dies der Fall gewesen, hätte der Beschwerdeführer schon im Verfahren vor der belangten Behörde den Antrag

gestellt, die Gewässereigenschaft dieses Gerinnes zu überprüfen. Tatsächlich wäre dann die belangte Behörde zum

Ergebnis gekommen, dass, selbst wenn von der unrichtigen rechtlichen Beurteilung ausgegangen wird, es würde eine

Deponie vorliegen, eine nachträgliche Bewilligung möglich wäre. Grundvoraussetzungen für das Vorliegen eines

fließenden Oberflächengewässers im Sinne des Wasserrechtsgesetzes sind:

?    Es handelt sich um Bodenvertiefungen, in denen sich ansammelndes Wasser zielgerichtet dauernd oder auch nur

zeitweilig ab?ießt. Unter „zeitweiligem Ab?uss“ wird eine von Niederschlägen und Schneeschmelze unabhängige

Wasserführung verstanden.

?    Es besteht ein Gewässerbett, das in der Natur durch mehr oder weniger deutlich wahrnehmbare Linien (”Ufer“)

abgegrenzt ist.

Keines dieser genannten Kriterien ist in concreto gegeben. Wasser Eießt dort nur bei Schneeschmelze und

Regenereignissen. Weder ein Gewässerbett noch eine Uferlinien sind vorhanden.

b)   Weiters führt die belangte Behörde auf Seite 18 des Bescheides wie folgt aus:

?    „Da diese Mengenangaben jedoch mit den aus der eBiIanzen-Auswertung der Jahre 2017 und 2018 für den Verbleib-

Ort Acker B AT *** gemeldeten Mengen nicht korrelieren, waren diese Lieferscheinlisten für das gegenständliche

Maßnahmenverfahren nicht weiter heranzuziehen.“

Auch in dieser Hinsicht wird das Recht auf rechtliches Gehör des Beschwerdeführers verletzt. Die belangte Behörde

hielt - laut den Ausführungen im Bescheid – o=ensichtlich fernmündlich Rücksprache mit der Firma D (Hr. G), die die

Materialien transportierte. Ganz o=ensichtlich gab es bei dieser Rücksprache missverständliche Äußerungen seitens

der Firma D; worauf diese Äußerungen zurückzuführen waren, ist für den Beschwerdeführer nicht nachvollziehbar. Es

gibt keinen vernünftigen Grund, die vorgelegten Listen nicht zu verwenden. Hätte die belangte Behörde dem

Beschwerdeführer die Möglichkeit geboten, zu dem per Telefonanruf eingeholten Beweisergebnis Stellung zu nehmen,

hätte der Beschwerdeführer die Missverständnisse aufklären können.

Die belangte Behörde hätte in der Folge davon ausgehen müssen, dass die vorgelegten Lieferscheinlisten korrekt sind.

4)   Die belangte Behörde vertritt weiters die Ansicht, dass aus dem Bescheid vom 12.01.2017 dem Beschwerdeführer

keine Rechte erwachsen seien. Diese Ansicht ist unrichtig. Es mag sein, dass die Anschüttungen, nicht, wie genehmigt

vorgenommen wurden. Tatsächlich ist es so. dass die Bezirkshauptmannschaft Krems als bescheiderlassende

Naturschutzbehörde in dem Falle, als die Anschüttungen nicht dem Bescheid entsprechend vom 12.01.2017

vorgenommen worden sein sollten, entsprechende Verbesserungsaufträge erteilen hätte müssen. Tatsächlich erteilte

die Bezirkshauptmannschaft Krems aber keine Verbesserungsaufträge. Vielmehr bestätigte die

Bezirkshauptmannschaft Krems mit Bescheid vom 03.03.2020, welchem Bescheid der Antrag des Beschwerdeführers
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auf Verlängerung der Erledigungsfrist zugrunde lag, dass die Anschüttungen bereits abgeschlossen seien, sodass der

Antrag auf Verlängerung der Frist abgewiesen wurde. Die Bezirkshauptmannschaft Krems wies diesen Antrag mit der

Begründung ab, in der kommissionellen Verhandlung vor der Abfallbehörde am 10.02.2020 sei anlässlich des

Lokalaugenscheins festgestellt worden, dass die Arbeiten zur Gänze abgeschlossen seien und die gesamte Schüttfläche

mit Ausnahme eines kleinen unmittelbar am Straßenrand gelegenen Rückhaltebeckens einer landwirtschaftlichen

Nutzung (derzeit AckerEäche) zugeführt worden. Das bedeutet. dass die Naturschutzbehörde davon ausgeht, dass die

Maßnahmen erledigt sind.

5)   Weiters ist zu beachten, dass der Bescheid der belangten Behörde nicht exequierbar ist, zumal nicht genau

feststeht, in welchem Ausmaß dem Beschwerdeführer die Räumung welchen Bereiches aufgetragen wird. Auch in

diesem Zusammenhang ist eine Verletzung des rechtlichen Gehörs des Beschwerdeführers zu beanstanden, zumal der

Plan, der dem Bescheid beigelegt war und der Grundlage des Bescheides ist, tatsächlich dem Beschwerdeführer nicht

zur Stellungnahme vorgelegt wurde. Wäre dies der Fall gewesen, hätte der Beschwerdeführer schon in der

Stellungnahme darauf hinweisen können, dass die angeordneten Maßnahmen keiner Exekution zugänglich sind. Der

Bereich, der in der Beilage zum bekämpften Bescheid als „Anschüttungsbereich rekonstruiert“ bezeichnet wird,

entspricht nicht dem Schüttbereich, was der belangten Behörde auch bekannt ist. Die belangte Behörde geht von

einem Schüttbereich in der Größenordnung von 10.000 m², was nicht zutri=t. Tatsächlich nahm der Beschwerdeführer

Schüttungen lediglich auf einer Fläche von maximal 4.500 m² vor, wie es dem naturschutzbehördlichen Bescheid der

Bezirkshauptmannschaft Krems an der Donau vom 12.01.2017 entspricht. Hätte die belangte Behörde dem

Beschwerdeführer die Möglichkeit gegeben, zur Beilage zum Bescheid Stellung zu nehmen, hätte der

Beschwerdeführer einen Ausdruck aus Google-Maps vorgelegt, der den Zustand zu Beginn der Schüttungen darstellt.

Der Beschwerdeführer legt diesen Ausdruck unter einem vor. Auf diesem Bild ist zu erkennen, dass zum Zeitpunkt der

Aufnahme gerade der Oberboden beiseite geschoben war; d. h., es gibt den Zustand vor Beginn der Schüttungen

wieder.

Derzeit ist der gegenständliche Schüttbereich mit Weizen bepEanzt. In jenem Bereich, in dem die Schüttungen

vorgenommen worden waren, entwickeln sich die PEanzen schlechter als im übrigen Bereich, was auch daran zu

erkennen ist, dass die PEanzen im Schüttbereich ein wesentlich helleres Grün haben als im übrigen Bereich. In dem

der Straße nächsten Bereich, somit im westlichen Bereich des Grundstückes Nr. *** ist der Bewuchs überhaupt

schlechter. Der Beschwerdeführer legt 2 Lichtbilder vor, aufgenommen am 21.05.2020 vor, auf dem diese Umstände zu

erkennen ist. Der Schüttbereich stellt annähernd ein spitzes Dreieck dar.

Hinzukommt, dass nicht exakt festgelegt ist, wie weit das Erdreich zu entfernen ist. Das ist insoferne bemerkenswert

als die Amtssachverständige für Agrartechnik in der mündlichen Verhandlung vom 14.10.2019 nicht imstande war, eine

Aussage über das unbedingt erforderliche Ausmaß der Schüttungen zu tre=en. Hiefür wäre es erforderlich gewesen,

dass der Amtssachverständigen der Urzustand bekannt war, was nicht der Fall war. Die belangte Behörde mutet aber

dem Beschwerdeführer zu, den Urzustand nachzuvollziehen und, diesem Zustand entsprechend, die Räumung

vorzunehmen Tatsächlich ist das aber nicht möglich.“

3.   Zum durchgeführten Ermittlungsverfahren:

Am 04. August 2020 führte das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich eine ö=entliche mündliche Verhandlung

durch, in welcher durch die Verlesung des naturschutzrechtlichen Aktes der Bezirkshauptmannschaft Krems an der

Donau zur Zl. ***, jenes der Landeshauptfrau von Niederösterreich zur Zl. *** sowie des Aktes des

Landesverwaltungsgerichtes Niederösterreich mit der Zl. LVwG-AV-598/001-2020 Beweis erhoben wurde.

Weiters erfolgte die zeugenschaftliche Befragung des I und erstattete im Verhandlungsverlauf die im

verwaltungsgerichtlichen Verfahren bestellte Amtssachverständige für Deponietechnik und Gewässerschutz ihr

Gutachten zur Frage, welche deponietechnisch relevanten Maßnahmen im Zuge der Schüttung gesetzt wurden.

4.   Feststellungen:

Mit Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Krems an der Donau vom 12. Jänner 2017, Zl. ***, wurde Herrn H die

naturschutzrechtliche Bewilligung erteilt, im Landschaftsschutzgebiet „***“ außerhalb des Ortsbereiches Abgrabungen

und Anschüttungen auf einer Fläche von ca. 4.500 m² und in einer Höhe von maximal 1,5 m auf den Grundstücken Nr.

***, ***, *** und ***, KG ***, durchzuführen. Als Frist für die Fertigstellung des Vorhabens wurde der 31. Dezember

2019 festgelegt. Als Projektunterlage wurde ein Plan aus dem NÖ Atlas, erstellt vom Amt der NÖ Landesregierung am



28. Oktober 2017, eingereicht, auf welchem die SchüttEäche stra^ert dargestellt wurde. Gemäß dem genehmigten

Projekt war die Zufuhr von Fremdmaterial im Rahmen der Kleinmengenregelung (< 2 000 t) vorgesehen.

Auflage 5. dieses Bescheides lautet wie folgt: „Die beanspruchte Fläche ist vor Beginn durch den Amtssachverständigen

zur verpflocken“.

In AuEage 6 wurde vorgeschrieben: „WasserabEussverhältnisse dürfen nicht zum Nachteil des Unterliegers verändert

werden. Die Oberflächenwässer sind großflächig über die gesamte Böschung abzuleiten.“

Ursprünglich war geplant, zur Begradigung einer Kuppe die vom naturschutzrechtlichen Genehmigungsbescheid

umfassten Grundstücke auf einer Fläche von ca. 4.500 m² einzuebnen, um die auf diesen landwirtschaftlichen Flächen

bestehenden Erosionsprobleme (Abschwemmungen von Niederschlagswässern nach Starkregenereignissen und

Schmelzwässer im Bereich der Tiefenlinie des Grundstückes) hintanzuhalten. Zuvor war auch das Grundstück Nr. ***

landwirtschaftlich insofern nicht nutzbar, als eine „nasse Wiese“ vorlag.

Zu Beginn wurden die Schüttungen von Herrn H durchgeführt und wurde vor dem 18. Juli 2017 begonnen, Humus

abzuschieben. Mit diesem Material wurden ca. 1,5 m hohe Erdwälle im Bereich der Grundstücke Nr. *** und ***

geschüttet. Eine Verpflockung der Schüttfläche fand nicht statt.

Über dem bisher vorhandenen Straßendurchlass im Bereich des Grundstückes Nr. *** wurde ein Kegelring aufgesetzt

und sollte das so gescha=ene „Absetzbecken“ dem Wasserrückhalt bei Starkregenereignissen dienen. Nachdem

seitens des Energieversorgers auf dem Höhenrücken der Kuppe im Bereich des Grundstückes Nr. ***, KG ***, eine

Stromleitung verlegt wurde, wurde die Kuppe nicht wie geplant in Teilbereichen abgetragen, sondern wurde zur

Au=üllung im Bereich der Grundstücke Nr. ***, ***, *** und *** Fremdmaterial zugeführt. Diese Schüttung wurde

nach dem Tod des Herrn H von B fortgeführt.

Weil beim Unterlieger Probleme beim Betrieb seines Brunnens auftraten, fand in weiterer Folge am 18. Juli 2017 eine

Überprüfungsverhandlung durch die Naturschutzbehörde statt. Da bei dieser Amtshandlung seitens der Behörde

keine Anordnungen erteilt wurden, wurde die Schüttung im Wesentlichen fortgeführt. Auf Anraten des

Naturschutzsachverständigen wurden lediglich die errichteten Erdwälle begrünt, damit im Zuge der Bauarbeiten nicht

vermehrt Erosionen entstehen.

Die Eignung des Materials wurde von Herrn B augenscheinlich überprüft und von ihm in den Schüttkörper

eingebracht. Die abgelagerten Bodenaushubmaterialen wurden ihm von der Firma D GmbH übergeben und stammen

diese aus zwei Bauvorhaben, und zwar von den Bauvorhaben „***“ und „***“. Mangels konkreter Aufzeichnungen

durch Herrn B ist die genaue Menge der von diesen Bauvorhaben stammenden Materialien nicht bekannt, geschätzt

wird die Menge mit 1.500 m³. Zur Qualität dieser Materialien ist festzuhalten, dass diese prinzipiell auf einer

landwirtschaftlich genutzten Fläche in Form einer Bodenrekultivierung verwertet werden können.

Bei einer Bürobesprechung der Naturschutzbehörde am 21. November 2017 wurde der Beschwerdeführer

aufgefordert, entweder den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen oder „für die schnellstmögliche Ausführung

des naturschutzbehördlich bewilligten Vorhabens mit der Errichtung einer Retention, für welche eine wasserrechtliche

Bewilligung anzusuchen ist, zu sorgen“. Herr B kam dieser Aufforderung nicht nach.

Weiters wurden von der Firma J AG 2019 ca. 350 m³ Bodenaushubmaterial Herrn B übergeben, welche beim

Bauvorhaben „***“ anWelen und wurden diese von ihm im Frühjahr 2019 in den Schüttkörper eingebracht. Bei dem

von diesem Bauvorhaben stammenden Bodenaushubmaterial kann derzeit nicht festgestellt werden, ob eine Eignung

dieses Materials für eine landwirtschaftliche Nachnutzung entsprechend der Materialklasse A1 besteht, da die hierfür

notwendigen Parameter bisher nicht bestimmt wurden.

Alle abgelagerten Materialien Welen bei den festgestellten Bauvorhaben an und wurden dort entfernt, um den

Fortgang dieser Bauvorhaben nicht zu behindern. Die Gesamtmenge der abgelagerten Bodenaushubmaterialien kann

mangels Aufzeichnungen im Detail nicht festgestellt werden, doch liegen keine Anhaltspunkte vor, dass weiteres

Material im größeren Umfang zugeführt wurde.

Außer der naturschutzrechtlichen Bewilligung liegt für dieses Vorhaben keine behördliche Genehmigung vor.



Der gesamte Schüttbereich umfasst eine Fläche von ca. 4.000 m². Der Schüttkörper weist inkl. Rekultivierungsschichte

eine Höhe von max. 1,5 Meter auf. Aus deponietechnischer Sicht bestehen angesichts der festgestellten Schütthöhe

gegen den Einbau in einer Lage keine fachlichen Bedenken.

Die Nützlichkeit der Maßnahme konnte von der von der Naturschutzbehörde beigezogenen Amtssachverständigen für

Agrartechnik bis dato insofern nicht beurteilt werden, da ihr keine Aufzeichnungen über die zugeführte

Materialmenge, über die Schütthöhe und die konkrete Projektabänderung zur Verfügung standen, weshalb auch nicht

festgestellt werden konnte, ob zur Verbesserung in der landwirtschaftlichen Nützlichkeit nur das unbedingt

erforderliche Ausmaß eingehalten wurde.

Das genehmigte naturschutzrechtliche Bewilligungsprojekt wurde insofern nicht konsensgemäß verwirklicht, als die

Kuppe im Bereich des Grundstückes Nr. *** nicht projektsgemäß abgetragen wurde, wesentlich mehr Fremdmaterial

als bewilligt zugeführt wurde (es war lediglich die Zufuhr von Fremdmaterial im Rahmen der Kleinmengenregelung

geplant), eine geänderte Fläche betro=en ist (statt Abgrabungen im Bereich des Grundstückes Nr. *** erfolgten

vermehrt Schüttungen auf den Grundstücken Nr. *** und ***, statt der insgesamt genehmigten Fläche von 4.500 m²

(inkl. Abgrabungen) wurde ein Fläche von ca. 4.000 m² für die Schüttungen beansprucht) und ein Retentionsbecken am

Fuße der Schüttung errichtet wurde.

Die Schüttungen inklusive dem errichteten Retentionsbecken am Fuße der Schüttung (im Bereich des Böschungsfußes

der Gemeindestraße) stellen eine nachteilige Abänderung der OberEächenabEussverhältnisse dar. Der Schacht sowie

das kleine Rückhaltebecken entspricht nicht dem Stand der Technik. Durch die Schüttung wurde der Retentionsraum

erheblich eingeschränkt. Der neu errichtete Schacht wird bei kleinen und mittleren Niederschlagsereignissen nicht

dotiert und versickern die anfallenden OberEächenwässer im Böschungsbereich der Gemeindestraße. Der

Böschungsbereich weist bereits Erosionserscheinungen auf. Dadurch ist die Standsicherheit der Straßenböschung

gefährdet, die ursprünglich bestandene Vorflut unterbrochen und können dadurch fremde Rechte berührt werden.

5.   Beweiswürdigung:

Diese Feststellungen ergeben sich aus den in der Verhandlung verlesenen Akten der Verwaltungsbehörde,

insbesondere aus den vor Ort durchgeführten Befundungen der Amtssachverständigen für Naturschutz und für

Wasserbautechnik sowie der Amtssachverständigen für Deponietechnik und Gewässerschutz samt Ergänzungen in der

öffentlichen mündlichen Verhandlung, sowie aus der Einvernahme des Beschwerdeführers sowie des Zeugen I.

Das Ausmaß der Schüttungen konnte aufgrund der ergänzenden Angaben der deponietechnischen

Amtssachverständigen (welche im Vorfeld der Verhandlung Rücksprache mit den im naturschutzbehördlichen

Verfahren beigezogenen Amtssachverständigen für Naturschutz und Wasserbautechnik gehalten hat) festgestellt

werden und konnte dadurch das Missverständnis ausgeräumt werden, dass das Ausmaß der Schüttung über 10.000

m² betrage. Letztlich wurde die von K in der naturschutzbehördlichen Überprüfungsverhandlung am 14. Oktober 2019

vorgenommene Schätzung lediglich auf Basis des Planes der Firma D GmbH (siehe Plan mit der Bezeichnung „Braun:

Fertiges Gelände, Zng. Nr. M: 1:600, vorgelegt mit E-Mail vom 08. Februar 2019, 09:30 Uhr) vorgenommen, welches

Unternehmen bei einer nachträglichen Vermessung eine SchüttEäche von 10.828 m² errechnet hat, wobei die

Plausibilität dieser Berechnung nicht dargelegt werden konnte.

Es mag sein, dass der Randbereich der Schüttung auch im verwaltungsgerichtlichen Verfahren nicht im Detail

festgestellt werden kann, doch ist es – wie die wesentlichen Ausführungen zeigen werden – im gegenständlichen

Verfahren nicht von Relevanz, ob die SchüttEäche um einige 100 m² größer oder kleiner ist. Wesentlich ist, dass von

der Amtssachverständigen für Deponietechnik anhand eines Luftbildes aus dem Jahr 2018 aus dem NÖ Atlas eine

SchüttEäche von 3.400 m² errechnet wurde und auch die im naturschutzbehördlichen Verfahren beigezogenen

Amtssachverständigen L und K (auf Basis der von ihnen durchgeführten Lokalaugenscheinen) im Telefongespräch mit

M von einer SchüttEäche von max. 4 000 m² bis 5.000 m² ausgingen. Auch hat in die Beweiswürdigung einzuEießen,

dass vom zuständigen Sachbearbeiter der Abfallrechtsbehörde selbst die ungefähre Lage des Anschüttungsbereiches

auf der dem Bescheid angeschlossenen Orthofotodarstellung eingezeichnet wurde und er die räumliche Ausdehnung

der von ihm rekonstruierten SchüttEäche im Bereich der Grundstücke Nr. *** und *** in der ö=entlichen mündlichen

Verhandlung nicht erklären konnte.

Die festgestellte max. Schütthöhe inkl. Rekultivierungsschichte ergibt sich aus der im Beisein der NÖ

Umweltanwaltschaft durchgeführten Schürfanalyse, erstellt von F am 09. Juni 2019, wobei festzuhalten ist, dass bei



sechs der sieben Schürfe der gewachsene Boden bei 1,5 m – gemessen von der fertig gestellten OberEäche, also

inklusive Humusschicht – erreicht wurde.

Die Menge der von der Firma D GmbH stammenden Bodenaushubmaterialien konnte unter Berücksichtigung der

vorgelegten Lieferscheinliste betre=end den Zeitraum 01. Jänner 2017 bis 31. Dezember 2019 festgestellt werden.

Daraus ergibt sich eine Menge von 1.213 m³, welche mit der eBilanz dieses Unternehmens für die Jahre 2017 und 2018

insofern nicht (gänzlich) korrespondiert, als im Jahr 2018 eine Menge von 800 m³ gemeldet wurde (zur Umrechnung

siehe deponietechnisches Gutachten von t in m³). Berücksichtigt man, dass die eBilanz 2018 dieses Unternehmens eine

Bezugsperiode von 27. Februar 2018 bis 31. Dezember 2018 aufweist und gemäß den Lieferscheinen die meisten

Lieferungen an die verfahrensgegenständlichen Liegenschaften vor dem 27. Februar 2018 erfolgten, ergibt sich, dass

die von der Firma D GmbH angelieferte Materialmenge nicht weit über 1.500 m³ liegen kann, sodass dementsprechend

festzustellen war.

Dass über die Gesamtmenge der Ablagerungen keine Aufzeichnungen geführt wurden, konnte aufgrund der Tatsache

festgestellt werden, dass entsprechende Unterlagen weder im behördlichen noch im verwaltungsgerichtlichen

Verfahren vorgelegt werden konnten und wird Gegenteiliges auch nicht einmal ansatzweise behauptet.

Den von der belangten Behörde verwerteten Gutachten, insbesondere dem wasserbautechnischen, ist der

Beschwerdeführer weder in seinem Rechtsmittel noch im behördlichen Verfahren auf gleicher fachlicher Ebene

entgegengetreten (Vergleich zum Erfordernis des Entgegentretens auf gleicher fachlicher Ebene bei Vorliegen eines

schlüssigen und nachvollziehbaren Gutachtens z.B. VwGH 25.09.2014, Zl. 2012/07/0001), weshalb das

Landesverwaltungsgericht Niederösterreich keinen Grund sieht, an den fachlichen Äußerungen der

Amtssachverständigen zu zweifeln. Vielmehr hat der Amtssachverständige für Wasserbautechnik – nach Durchführung

eines Lokalaugenscheines – fachlich fundiert und schlüssig die Notwendigkeit der Entfernung der Schüttung samt

konsenslos hergestellten Retentionsbeckens begründet und die nachteilige Änderung der

OberEächenabEussverhältnisse dargestellt, sodass dahingestellt bleiben kann, ob tatsächlich ein Gewässer im

rechtlichen Sinn am Schüttkörper vorliegt.

Im Übrigen wurde im gesamten verwaltungsgerichtlichen Verfahren Gegenteiliges lediglich unsubstantiiert behauptet.

Der Beschwerdeführer geht letztlich davon aus, dass durch die Schüttung die Erosionsverhältnisse der Grundstücke

verbessert worden wären, ohne sich mit den negativen Auswirkungen der Schüttungen, welche vom

wasserbautechnischen Amtssachverständigen im behördlichen Verfahren festgestellt wurden, auseinanderzusetzen.

Der Beweisantrag auf Einholung eines Gutachtens betre=end die Materialqualität (scheinbar bezogen auf das von der

Firma J AG angelieferte Material) wird abgewiesen, zumal es sich diesbezüglich um einen unzulässigen

Erkundungsbeweis handelt: Ein bloß allgemeines Vorbringen, das aus Mutmaßungen zur Eignung des Materials

besteht, läuft nach höchstgerichtlicher Judikatur in der Regel auf einen unzulässigen Erkundungsbeweis hinaus, zu

dessen Aufnahme das Verwaltungsgericht nicht verpEichtet ist (VwGH 17.09.2019, Ra 2019/18/0332). Aufgrund des

vorliegenden wasserbautechnischen Amtssachverständigengutachtens war die Ergänzung des agrartechnischen

Gutachtens für die Entscheidungsreife der Sache nicht mehr erforderlich, sodass der entsprechende Beweisantrag des

Beschwerdeführers ebenfalls abzuweisen war.

6.   Rechtslage:

§ 28 VwGVG lautet wie folgt:

(1) Sofern die Beschwerde nicht zurückzuweisen oder das Verfahren einzustellen ist, hat das Verwaltungsgericht die

Rechtssache durch Erkenntnis zu erledigen.

(2) Über Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG hat das Verwaltungsgericht dann in der Sache selbst zu

entscheiden, wenn

1.

der maßgebliche Sachverhalt feststeht oder

2.

die Feststellung des maßgeblichen Sachverhalts durch das Verwaltungsgericht selbst im Interesse der Raschheit

gelegen oder mit einer erheblichen Kostenersparnis verbunden ist.

https://www.jusline.at/gesetz/vwgvg/paragraf/28


§ 17 VwGVG ordnet an:

Soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, sind auf das Verfahren über Beschwerden gemäß Art. 130

Abs. 1 B-VG die Bestimmungen des AVG mit Ausnahme der §§ 1 bis 5 sowie des IV. Teiles, die Bestimmungen der

Bundesabgabenordnung – BAO, BGBl. Nr. 194/1961, des Agrarverfahrensgesetzes – AgrVG, BGBl. Nr. 173/1950, und

des Dienstrechtsverfahrensgesetzes 1984 – DVG, BGBl. Nr. 29/1984, und im Übrigen jene verfahrensrechtlichen

Bestimmungen in Bundes- oder Landesgesetzen sinngemäß anzuwenden, die die Behörde in dem dem Verfahren vor

dem Verwaltungsgericht vorangegangenen Verfahren angewendet hat oder anzuwenden gehabt hätte.

§ 6 Abs. 6 AWG 2002 lautet:

Der Landeshauptmann hat auf Antrag eines Projektwerbers oder des Umweltanwaltes oder von Amts wegen innerhalb

von drei Monaten festzustellen, ob

1.

eine Anlage der GenehmigungspEicht gemäß § 37 Abs. 1 oder 3 oder gemäß § 52 unterliegt oder eine Ausnahme

gemäß § 37 Abs. 2 gegeben ist,

2.

[…]

Quelle: Landesverwaltungsgericht Niederösterreich LVwg Niederösterreic, http://www.lvwg.noe.gv.at
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